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giöse Schriften und Traditionen 
erworben. Wie bei jedem anderen 
wissenschaftlich begründeten Schul-
fach, spielt auch die kritische Ausein-
andersetzung eine Rolle, damit Schü-
lerinnen und Schüler zu reflektierten 
eigenen Einschätzungen kommen 
können. Gerade angesichts funda-
mentalistischer Strömungen in den 
Religionen sind in der Schule erwor-
bene solide Fachkenntnisse und 
eigene Urteile von großer Bedeutung. 
Im Unterricht werden auch religiöse 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
von Judentum, Christentum und 
Islam erörtert. In den höheren Klas-
sen kommen noch Informationen 
über Hinduismus und Buddhismus 
hinzu. Wichtiges Ziel des Unterrich-
tes ist die Befähigung zum Dialog mit 
anderen Kindern und Jugendlichen. 
Die Dialogorientierung könnte man 
als das herausragende Merkmal des 
neuen Bildungsplanes bezeichnen. 
Damit wird explizit an Erfahrungen 
des Bundeslandes Hamburg ange-
knüpft. Dort wird schon länger ein 
»Religionsunterricht für alle« durch-
geführt. Dieser ist im intensiven 
gemeinsamen Gespräch zwischen 
Christen, Juden, Muslimen und Bud-
dhisten entwickelt worden und findet 
hohe Akzeptanz.

Der Beirat für das Fach Religion
Ausdrücklich war im Koalitionsver-
trag von einer Begleitung des neuen 
Faches durch einen »Beirat der Reli-
gionsgemeinschaften« die Rede. Im 
Sommer 2014 berief die Senatorin 
Mitglieder aus folgenden Vereinigun-
gen: Evangelische und Katholische 
Kirche, islamische Verbände, jüdische 
Gemeinde. Hinzu wurden noch Ver-
treter der Ausbildungseinrichtungen 
Universität und LIS, sowie der Fach-
verband der Religionslehrkräfte beru-
fen. Der Start des neuen Gremiums 
gestaltete sich nicht einfach. Die mus-
limischen Gemeinschaften weigerten 
sich, an der Mitgestaltung eines Fachs 
Religion mitzuwirken, wenn dieses 
noch auf der bisherigen Verfassungs-
grundlage geschehen sollte. Dem 
neuen Fach Religion warfen sie den 
unzulänglichen Charakter eines 
»Gemischtwarenladens« vor und for-
derten einen eigenen islamischen Reli-
gionsunterricht im Land Bremen. 
Ähnlich hatte sich zuvor auch die 
CDU geäußert. Diese Vorstellungen 

� Die Glocke, mit der die Senatorin 
für Bildung und Wissenschaft im 
Sommer 2014 die neue Nachricht ver-
kündete, war ziemlich klein. Daher 
wurde die Botschaft nicht so deutlich 
vernommen, wie es eigentlich ange-
messen gewesen wäre. Im Land Bre-
men wurde nämlich zum Beginn die-
ses Schuljahres ein Bildungsplan für 
ein neues Schulfach erlassen: Religion. 
Der bisherige Unterricht im Fach 
Biblische Geschichte wurde weiter 
entwickelt, curricular neu aufgestellt 
und bekam einen neuen Namen.

Der Auftrag zu dieser Weiterentwick-
lung war im Koalitionsvertrag (2011) 
der rot-grünen Regierung vorgesehen 
und wartete noch auf die Umsetzung. 
Schon einige Jahre zuvor gab es von 
verschiedenen Seiten immer wieder 
Aufforderungen zu Veränderungen 
bei diesem Schulfach: der Fachlehrer-
verband beklagte den hohen Unter-
richtsausfall, Grüne forderten eine 
eher multireligiöse Ausrichtung des 
Faches, Kirchen fragten nach der Sub-
stanz des Faches, die Linke forderte 
eine Abschaffung zugunsten eines 
Faches Ethik und im Parlament 
musste der Senat mehrfach kritische 
Anfragen der CDU beantworten. 

Kein Bekenntnisunterricht
Um die spezielle Situation Bremens 
beim Religionsunterricht in Deutsch-
land zu verstehen, sind einige kurze 
geschichtliche und rechtliche Erläute-
rungen notwendig. Die Bremer Lan-
desverfassung wurde 1947 mit einem 
besonderen Artikel zum »Unterricht 
in Biblischer Geschichte« versehen. 
Artikel 32 sieht vor, dass der Unter-
richt »bekenntnismäßig nicht gebun-
den« sein soll, sondern auf einer »all-
gemein christlichen Grundlage« statt-
finde. Mit dieser Kompromissformel 
wurde damals ein staatlicher (!) Reli-
gionsunterricht eingerichtet. Zwei 
Jahre später wurde im Grundgesetz 
für ganz Deutschland allerdings 
bekenntnismäßig gebundener Religi-

onsunterricht mit den Religionsge-
meinschaften in Art 7(3) vorgesehen. 
Bremen intervenierte erfolgreich und 
sicherte sich durch die »Bremer Klau-
sel« (Art. 141 GG) eine Ausnahmere-
gelung! Seit jener Zeit ist dieser 
Unterricht in Bremen allein Sache des 
Staates. In den meisten übrigen Bun-
desländern wird der Religionsunter-
richt in den Schulen konfessionell 
getrennt erteilt. Für die Inhalte und 
Lehrpläne sind dort die Religionsge-
meinschaften mit verantwortlich.

Ziele des Bildungsplans
Zurück in die Gegenwart! Bildungs-
politisches Handeln war also ange-
sagt. Die Politik hatte sich darauf ver-
ständigt, dass die Landesverfassung 
nicht geändert werden sollte. Das 
neue Fach Religion steht also nach 
wie vor auf der Grundlage des Arti-
kels 32. Im Schuljahr 2013/14 erarbei-
tete eine Kommission des Landesins-
tituts für Schule einen neuen Bil-
dungsplan. Zu den Zielen und 
Aufgaben des Faches heißt es dort: 
»Landesverfassung sowie Bremisches 
Schulgesetz geben dem Religionsun-
terricht Orientierung und inhaltliche 
Struktur. Der Unterricht im Fach 
Religion hat dabei nicht die Aufgabe, 
zu einem bestimmten Bekenntnis 
oder zu einer bestimmten Religion 
hinzuführen und ist nicht bekenntni-
sorientiert. Der Unterricht ersetzt 
nicht die religiöse Erziehung durch 
die Elternhäuser oder durch die Reli-
gionsgemeinschaften, sondern tritt als 
schulisches Bildungsangebot hinzu«. 
Zielgruppe ist die ganze Klassenge-
meinschaft: »Das Fach Religion wen-
det sich an alle Schülerinnen und 
Schüler, ungeachtet ihrer jeweiligen 
religiösen und weltanschaulichen 
Überzeugungen. Es bietet auch jenen, 
die keinen ausgeprägt religiösen Hin-
tergrund haben bzw. sich in Distanz 
oder Widerspruch zu jeglicher Form 
von Religion verstehen, Erfahrungs-
räume und Lernchancen«. 

Befähigung zum Dialog
Besonderes Kennzeichen ist die mul-
tiperspektivische Ausrichtung. In der 
Grundschule und in der Sekundar-
stufe I werden beispielsweise die 
Grundmerkmale der großen Religio-
nen vorgestellt, Erfahrungen mit reli-
giösen Räumen, Symbolen und Fes-
ten erörtert und Kenntnisse über reli-
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Besoldungserhöhung: 
Erfolge und Ärgernisse 

� Das neue Besoldungs- und Versor-
gungsgesetz wurde am 20.11.2014 in 
zweiter Lesung beschlossen. Zum 
01.12. erhalten alle Beamten und Ver-
sorgungsempfänger die entspre-
chende Nachzahlung und die ange-
passten höheren Besoldungs- und 
Versorgungsbezüge. 
Nachzulesen in unserem Info: 
www.gew-hb.de/StadtverbandsInfo-
HB_September_2014.html 
Für Versorgungsempfänger gibt es 
dabei – trotz der Erhöhung – eine 
bittere Pille: Die Versorgungsbezüge 
wurden dauerhaft mit einer 0,4-pro-
zentigen Kürzung versehen. Der 
DGB prüft Klagemöglichkeiten. 
Die DGB-Gewerkschaften halten 
auch diese Gesetzesfassung für verfas-
sungswidrig – die eingereichten Mus-
terklagen zur Feststellung der Verfas-
sungsmäßigkeit der Klagen werden 
weiter geführt. Wir fordern nach wie 
vor die 1:1 Übertragung des Tarifer-
gebnisses auf die Beamten! Trotzdem 
zeigt die Erhöhung, dass gewerk-
schaftlicher Druck etwas erreichen 
kann. Wir danken Euch für Eure 
Aktivitäten vom Einreichen der 
Widersprüche über Aktionen bis hin 
zum Beamtenstreik am 17. Mai 2013. 

Widerspruch: 
Für alle Kolleginnen und Kollegen, 
die ihren Widerspruch mit dem Mus-
ter-Widerspruchsschreiben des DGBs 
eingereicht haben, gilt:
Es muss kein erneuter Widerspruch 
eingereicht werden, da das bereits ein-
gereichte Widerspruchsschreiben 
auch über dieses Jahr hinaus und für 
die neue Gesetzesfassung Gültigkeit 
hat und unter die Musterklageverein-
barung fällt!
Für alle im Jahr 2014 neu eingestell-
ten beamteten Kolleginnen und 
Kollegen, die bisher noch keinen 
Widerspruch eingelegt haben, gilt:
Der Widerspruch sollte sofort rück-
wirkend ab Einstellungsdatum einge-
legt werden – auf jeden Fall noch in 
diesem Kalenderjahr! 
Der Musterwiderspruch ist zu finden: 
www.gew-hb.de bzw. http://www.
gew-hb.de. Bitte eine Kopie senden 
an die GEW Bremen, Bahnhofsplatz 
22-28, 28195 Bremen, Fax: 33764-40

lassen sich jedoch auf Grund der 
rechtlichen Lage und der jahrzehnte-
langen Bremer Praxis nicht umsetzen. 
Für eine erfolgreiche Arbeit des Bei-
rates hängt viel davon ab, ob die mus-
limischen Gemeinschaften sich der 
Aufgabe stellen werden, den Hinter-
grund des Faches Religion in Bremen 
im kritischen Dialog mit zu gestalten. 
Dass ein Miteinander verschiedener 
Religionsgemeinschaften viel Zeit 
zum Wachstum braucht, hat die Ent-
wicklung in Hamburg gezeigt; gleich-
zeitig ist diese Arbeit aber gesell-
schaftlich äußerst chancenreich und 
sollte daher mit viel Elan fortgesetzt 
werden.

Umsetzungsfragen
Ein neuer Name und eine neuer Bil-
dungsplan allein reichen natürlich 
nicht aus, um erfolgreich Schule zu 
gestalten. Daher hat das Landesinsti-
tut für Schule für das laufende Schul-
jahr Fortbildungsmaßnahmen einge-
leitet und für das Jahr 2016 einen 
Fachtag in Vorbereitung. Weitere 
Fortbildungen werden von der 
Arbeitsstelle Religionspädagogik + 
Medien (Bremische Evangelische Kir-
che) angeboten, auch die Universität 
Bremen beteiligt sich mit fachlicher 
Unterstützung. 
Bereits jetzt ist zu spüren, dass diese 
neuen Pläne mit dem Fach Religion in 
Bremens Schulen auf offene Türen 
stoßen. Trotz recht kurzfristiger 
Ankündigung kamen am 15. Juli mehr 
als 80 Lehrkräfte ins LIS, um sich 
erstmals über den neuen Bildungsplan 
zu informieren. In Arbeitsgruppen 
wurden die Inhalte und Kompeten-
zen diskutiert. Die Lehrkräfte äußer-
ten sich weitgehend positiv zum 
neuen Bildungsplan und konnten sich 
die praktische Umsetzung gut vor-
stellen. Die Änderung des Fachna-
mens fand einhellig Zustimmung, 
denn der traditionsreiche Begriff 
»Biblische Geschichte« war immer 
sehr erklärungsbedürftig! Einige 
Lehrkräfte äußerten jedoch die Sorge, 
dass das neue Fach an ihrer Schule 
nicht zum Zuge kommen werde, weil 
die Schulleitung andere Prioritäten 
setze. Der Vertreter der Schulbe-
hörde, Lars Nelson, verwies darauf, 
dass alle Schulen in der Pflicht seien, 
das Fach Religion einzuführen, dies 
werde man regelmäßig überprüfen. 

Chancen für die Schulen 
Der Fachlehrerverband begrüßt die 
neue Entwicklung. Gleichzeitig 
erwartet der Verband, dass diese 
Ansätze nachhaltig umgesetzt wer-
den, damit Bremens Schülerinnen und 
Schüler wirklich davon profitieren 
können. Denn in dem gemeinsamen 
Unterricht über Religion liegen große 
Chancen, die oftmals in Bremen und 
Bremerhaven nicht genügend beach-
tet werden. Leute, die von außen 
kommen, sehen da manchmal mehr. 
Kürzlich waren einige evangelische 
Religionslehrer aus verschiedenen 
Bundesländern in Bremen zu Gast. 
Sie besuchten einen Leistungskurs 
Religion im 12. Jahrgang, nahmen am 
Unterricht teil und diskutierten mit 
den Schülern. Die Gäste stellten 
anschließend fest: »Das ist eine 
Zustimmung zum Religionsunter-
richt, die man sich andernorts auch 
nur annähernd so deutlich wünschte«; 
sie waren beeindruckt vom »perma-
nenten Austausch und real stattfin-
denden Dialog zwischen sämtlichen 
an einer Schule vertretenen religiösen 
Prägungen«. 
Es wird noch großer Anstrengungen 
bedürfen, damit noch mehr Schulen 
diese Ziele erreichen können. Dann 
kann man das auch an die große Glo-
cke hängen. Aber gut, dass jetzt ein 
Anfang gemacht wurde!


